
 

Verein Engadin Radmarathon, c/o TESSVM, Stradun 403a, 7550 Scuol 

VEREIN ENGADIN RADMARATHON 

20. ENGADIN RADMARATHON 2026 
Teilnahmebedingungen, Risikoanerkennung und Haftungsregelung 

Veranstalter: Verein Engadin Radmarathon, c/o TESSVM, Stradun 403a, 7550 Scuol 

Begriffsbestimmung Veranstalter: Soweit in diesem Dokument vom «Veranstalter» die Rede ist, umfasst dies 

den Verein Engadin Radmarathon einschliesslich seiner Organe, Mitarbeitenden, Hilfspersonen, 

Funktionsträger, Streckenposten, Sicherheits- und Sanitätsorgane sowie aller offiziell mit der Vorbereitung, 

Organisation und Durchführung beauftragten Personen. 

Name: __________________________________________ 

Vorname: ________________________________________ 

Startnummer: ____________________________________ 

 

1. Teilnahmeberechtigung 

Ich bestätige, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und die Voraussetzungen für die Teilnahme am 

Engadin Radmarathon erfülle. 

2. Reglement und Weisungen 

Ich bestätige, das Reglement, die Strecken- und Sicherheitsinformationen gelesen und verstanden zu 

haben. Ich befolge die Weisungen des Veranstalters, der Polizei, der Verkehrsregelungsorgane, der 

Sicherheits- und Sanitätsdienste sowie der offiziellen Streckenposten. Die Veranstaltung findet auf 

öffentlichen, nicht für den übrigen Verkehr gesperrten Strassen statt. Es ist jederzeit mit Gegenverkehr zu 

rechnen. Meine Teilnahme vermittelt keinerlei Vortritts- oder Sonderrechte gegenüber dem übrigen Verkehr. 

Das schweizerische Strassenverkehrsrecht ist jederzeit einzuhalten. 

3. Gesundheit und Ausrüstung 

Ich bestätige, gesundheitlich und körperlich in der Lage zu sein, die gewählte Strecke sicher zu absolvieren. 

Ich kenne die körperlichen und fahrtechnischen Anforderungen. Mein Fahrrad ist betriebssicher und 

verkehrstauglich. Soweit erforderlich führe ich ein weisses Frontlicht und ein rotes Rücklicht mit. Während 

des gesamten Rennens besteht Helmpflicht. Der Veranstalter empfiehlt eine vorgängige sportmedizinische 

Untersuchung. 

4. Eigenverantwortung und Risikoanerkennung 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an einem Radrennen auf öffentlichen Strassen mit erheblichen Risiken 

verbunden ist. Dazu gehören insbesondere Stürze, Kollisionen mit anderen Teilnehmenden, Fahrzeugen, 

Hindernissen oder Tieren, technische Defekte, Witterungseinflüsse, Strassenunebenheiten und 

gesundheitliche Belastungen. Ich bin für meine eigene Sicherheit selbst verantwortlich, anerkenne diese 

Risiken ausdrücklich und nehme auf eigenes Risiko teil. 

5. Haftung des Veranstalters 

Die Gemeinde Zernez sowie der Veranstalter, dessen Organe, Mitarbeitende, Helfer, Sponsoren, Partner 

und beigezogene Hilfspersonen haften, soweit gesetzlich zulässig, nicht für leicht fahrlässig verursachte 

Personen-, Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Vorbehalten bleiben 

Ansprüche aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie gesetzlich zwingende Ansprüche. 

6. Haftung der teilnehmenden Person und Freistellung 
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